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.Sep,  2022Eing  .ًا0

Reg؛on  Hannover██████ ▎█▎▊▎████▎███████
████████████

Der Regionspräsident
Reg!on  Hannover  -  Postfach  147   ٠ 30001  Hannover

Fachd!enst ███████████ ▎██
█████████

Herrn
████ ▍████
███████
████▍███████

D!enstgebăude ████████ ████ ▎▋
Ansprechpartnedn ███ ████████
Mein  Ze!chen
Duгchwahا
Te!efax

█████████████
████ ▎███ █ ▎█
████ ▎████ █

E-Ma!! ████████████
███████████
██████████!nternet

Hannover,  06.09.2022

Antrag auf !nformatlonsgewährung  nach  dem Verbraucherinformation  sgesetz (VIG)
hier:  Informationserteilung

Sehr geehrter  Herr  █████,

Bezug  nehmend  auf Ihren  Antrag  auf Auskunftserteilung  nach  dem  Verbraucherinformat¡-
onsgesetz  (VIG)  vom  25.06.2022  bezüglich  der  Küche /  Kantine  beim  Christlichen Ver-
ein junger Menschen e.v.. Alte Zollstr.  33,  30900 Wedemark,  und  meinen  Bescheid  zur
Informationsgewährung  vom  16.08.2022  erteile  ich  Ihnen  die  in  der Anlage  aufgeführte
Auskunft.

Mit freundlichen  Grüßen
█ ▍████

███▍████████

VIG  Infomationsgewähmng  an  Antragsteller 2020_02_03

statton Alter Flughafen
Bus  135
Stadtbahn  1

Bankverbindungen

Sparkasse  Hannover
IBAN: DE36  2505  0180  0000  0184 65
BIC: SPKHDE2H

Sprechzeiten
Mo.  bis  Fr.  9  bis  12  Uhr
und  nach  Vereinbarung ^OV

ER.Postbank  Hannover
IBAN:
BIC:

DESI  250Regeln  zur elektronischen  Kommunilotion: www.hannover.de/region-hannover-vps 1 0030  0001  2593  06
PBNKDEFF
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О,  Sep,  2022  ح"ق■١
Reg!٠n  HannoverGarbensír.  8  -  93055  Regensburg

iπfo@fabاan^kummeгde

Der  Regionspräsldent
Reg !on  Hannover  ' Postfach  147  - 30001 Hannover

Fachdisnst ███████████ ▎██
████████

Herrn
████ ▍████
██████
████▍███████

Dienstgebäude █████████████ ▋
Ansprechpartnehn ███▎███████
Mein  Ze!chen
Durchwati!
Telefax

█████████████
████ ▎███ █ ▎█
████ ▎████ █

E-Mail ████████████
███████████
██████████Internet

Hannover,  06.09.2022

Antrag  auf .nformatlonsgewährung  nach  dem  Verbraucherinformation  sgesetz (VIG)
hier:  Informationserteilung

Sehr geehrter  1-lerr  █████,

Bezug  nehmend  auf  Ihren  Antrag  auf Auskunftserteilung  nach  dem  Verbraucherinformati-
onsgesetz (VIG)  vom  25.06.2022  bezüglich  der Küche ƒ  Kantine  beim  Christlichen Ver-
ein junger Menschen e.v.. Alte Zollstr.  33,  30900 Wedemark,  und  meinen  Bescheid  zur
Informationsgewährung  vom  16.08.2022  erteile  ich  Ihnen  die  in  der Anlage aufgeführte
Auskunft.

Mit freundlichen  Grüßen
█ ▍████

███▍████████

VIG  Informationsgewährung  an  Antragsteller 2٥20_02_03

Station Alter Flughafen
Bus  135
Stadtbahn  1

Bankverbindungen

Sparkasse  Hannover
IBAN: DE36  2505  0180  0000  0184  65
BIC: SPKHDE2H

HA^Sprechzeiten
Mo.  bis  Fr.  9  bis  12  Uhr
und  nach  Vereinbarung ^OV

ER.Postbank  Hannover
IBAN:
BIC;

DESI  2501  0030  0001  2593  06
PBNKDEFF

Regs!n zur  e!sktronischen  Kommunikation:  www.hannover.deirsgion- hannover-vps



Region Hannover

Region Hannover zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFachdiens  Verbraucherschutz und
Veterinäwesen Postfach 147 30 1. Hannover

Christ!lcherVere!n junger Menschen Hannovere. V.

Alte Zollstr. 33
3090  Wedemark

Niederschrift Uber eine amtliche Kontrolle M. 5.2 21

Am 04.05.2 21 von 09:20 bis 10:05 Uhr hat. . . in folgender Betriebsstätte eine planmäßige
Routinekontrolle durchgeführt:

Christlicher Verein junger Menschen Hannover e. V.
CVdM

Alte Zollstr. 33

30900 Wedemark

Anwesende Person/ent

BehOrdet

Behördenvertreter:

Betriebt

Ansprechpartner vor Ort:

Begleitpersonen:Weiteres Personal:

Folgende Räume/Kontrollbereiche wiesen Mangel/Abweichungen auf:

KUhlraum

1. Das Verdampferschutzgitter war verunreinigt.
Erforderliche Maßnahmen: Das Verdampferschutzgitter ist zu reinigen.

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2VO (EG) Nr. 852/2004 i.v.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Frist: unverzüglich

Gefrierraum

2. Die Ur war angerostet.
Erforderliche Maßnahmen: Die Tür ist instand zu setzen.

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 vo (EG) Nr. 852/2004 i.v.m. Anh. II Kap. 1 Nr. 1
Frist: unverzüglich

3. Für die Beleuchtung fehlte eine Schutzabdeckung.

Erforderliche Maßnahmen: An der Beleuchtung ist eine Schutzabdeckung anzubringen.

Rechtsgrundlage; Art. 4 Abs. 2 vo (EG) Nr. 852/2004 i.v.m. Anh. II Kap. I Nr. 2a

Frist: unverzUglicti
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Küche

Es wurden Re!n!gungsgeräte unm!tte!bar auf dem Fußboden abgeste!!t. E!ne schne!!e Abtrocknung konnte

dadurch n!cht erfo!gen.

Erforderliche Maßnahmen: Es ist eine geeignete Vorrichtung zur Aufbewatirung der-Relnigungsgeräte zu
schaffen.

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 vo (EG) Nr. 852/2004 i.v.m. Anh. II Kap. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Nr. 1

Frist: unverzüglich

4.

Trockenlager/ Keller

5. Es wurden nicht umhüllte Eier zusammen mit anderen offenen lebensmittein gelagert.

Erforderliche Maßnahmen: Die Eier sind umhüllt (zum Beispiel in einer Box) zu

lagern. Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 vo (EG) Nr. 852/2004 i.v.m. Anh. II Kap. IX Nr. 3

Frist: unverzüglich

Topflager/ Keller/altes Kühlhaus

Der für Ver- bzw. Entsorgungsleitungen entstandene Deckendurchbruch war nicht verschlossen worden.
Erforderliche Maßnatimen: Der Deckendurclibruch ist zu verschließen.

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 vo (EG) Nr. 852/2004 i.v.m. Anh. II Kap. I Nr. 2a, b und c

Frist: unverzüglich

6.

7. Die Wand war nicht vollständig verfugt.

Erforderliche Maßnahmen: Die Wand ist vollständig zu verfugen, dass diese eine leicht zu reinigende
Dberfläche auhveist.

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 vo (,EG) Nr. 852/2004 i.v.m. Anh. II Kap. II Nr. Ib

Frist: unverzüglich

Pereonaltoilette/ Keller

Für das Handwaschbecken fehlte die Warmwasserzufuhr.

Erforderliclie Maßnahmen: Das Handwaschbecken ist mit einer Warmwassereufuhr auszustatten.

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 vo (EG) Nr. 852/2004 i.v.m. Anh. II Kap. I Nr. 4

Frist: unverzüglich

8.

Personalschulung

Der Nachweis, dass eine Schulung/Unterweisung im Bereich der lebensmittelhygiene durchgeführt wurde,
konnte nicht vorgelegt werden.

Erforderliche Maßnahmen: Betriebsangestellte, die mit Lebensmitteln umgelien, sind entsprechend ihrer
Tätigkeit in Fragen der Lebensmittelhygiene zu untenweisen und/oder zu schulen.

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 vo (EG) Nr. 852/2004 i.v.m. Anh. II Kap. XII Nr.1

Frist: unverzüglich

9.

Schadlingskontrolle

10. Ein geeignetes Verfahren zur Früherkennung von Schädlingen, ein sogenanntes Schädlingsmonitoring, fehlte.

Erforderliclie Maßnafimen: Ein geeignetes Verfallren (Sichtkontrolle) zur Früherkennung von Schädlingen
ist anzuwenden und zu dokumentieren.

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 vo (EG) Nr. 852/2004 i.v.m. Anh. II Kap. IX Nr. 4

Frist: unverzüglich

Folgende Räume/Kontrollbereiche waren ohne Mangel/Abweichungen:

Kalte Küche, SpUlkUctie, Buffet, Lager für Bedarfsgegenstände/ Keller, Umkleideraum/ Keller,
Personalhygiene. Infektionsschutz. Kennzeichnung, Rückverfolgbarkeit, Sonstige Eigenkontrollen
(Basishygiene), Betriebliche Organisation

Folgende Räume/Kontrollbereiche wurden nicht tiberpriift:

Abfallraum/ Außenbereich

Allgemeine Maßnahmen:

- Mängel-/ Kontrollbericht mit Anordnungen, die eine Nachkontrolle erfordern (inkl. Rechts behelf), belehrte Person:
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Bemerkung:

.  Der Betrieb beíand sich zum zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZe tpunkt der K nt !!e !n einem gu enhyg!en!schen und bau!lchenZus and.

Die vorgenannten Verstoße wurden vor Ort besprochen.

Die Mängelbeseitigung (Personalschulung, Tür TK-Raum, Wand und Decke altes Kühlhaus, Beleuchtung TK-Raum)
ist der Behörde per Email, in Form von tichtbildern, anzuzeigen.

Ihre Rechte

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Vemaltungsgericht Hannover,
teonhardtstr. 15, 30175 Hannover schriftlich oder in der Form eines elektronischen Dokuments nach Maßgabe der
Niedersächsischen Verordnung Uber den elektronischen Rechtsverkehr in der Justiz (Nds. ERWO-Justiz) oder zur
Niederscfirift in der Geschäftsstelle Klage erhoben werden.
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Niederschrift über eine amtliche Kontrolle

BetriebezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Chr!st!!che  Vere~~ junger Menschen Hannover e. V.

Alte Zollstr. 33

30900 Wedemark

kontrollierte Betriebsart^

Küche Kantine (<100 Essen tagl'ich)

Am 18.09.2018 in der Zeit von 12:15 bis 13:15 hat  . .  . im o.a. Betrieb eine planmäßige

Routinekontrolle durchgeführt.

Anwesende PersonZen:

Betrieb:

Die bei der Kontrolle festgestellten Mängel/Abweichungen sind nachstehend aufgeführt.

Feststellungen ƒ Maßnahmen:

Gefrierraum

Die lUrdichtung war beschädigt.Nr. 1

SpUlkUche

Der Farbanstrich des Heizkörpers war schadhaft.Nr. 2

Die Radabdeckungen und Räder einiger Transporftvagen waren angerostet.Nr. 3

Der fransportwagen war teilweise mit schwarzem Klebeband fixiert.Nr. 4

Lager für Bedarfsgegenstände/ Keller

Die Decke war mit Spinnengewebe verunreinigt.Nr. 5

Der Fußboden war insbesondere In den Rand- und Eckbereichen, sowie unter und hinter den

Einrichtungen verunreinigt.

Nr. 6

In dem Raum wurden unzählige Kunststoffbehälter gelagert. Darüber hinaus wurden hier

Wärmflaschen eine Säge usw. gelagert. Eine leichte Reinigung des Raumes ist schwer möglich.

Nr. 7

Allgemeine Maßnahmen:

Maßnahme: Mängel- / Kontrollbericht mit Anordnungen, die eine Nachkontrolle erfordern (inkl.

Rechtsbehelf)



561~6^~~06~:

Zum zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZe!tpunk  der !nspekton wurden gednge Mänge! festgeste!!t.
Der Betdeb befand s!ch in e!nem sauberen und ordent!!chen Zustand.

D!e Kennze!chnungen, dass E!genk ntr !!system s w!e d e Hyg!eneschu!ungen wurden st chpr benart!g überprüft.
E ne Schad!!ngss!chtkontr !!e wurde von der Unterzeichnern durchgeführt.

2 . 9.2018


